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Wirtschaftswissenschaft und Soziolo

gie wichtige Aufgaben im Zuge des 

Modernisierungsprozesses wahrzuneh

men haben. Selbst die Geisteswissen

schaften haben eine unverzichtbare 

Rolle zu spielen, denn sie sollen die 

nationale Identität stärken und den 

Patriotismus fördern, -st-

16 Regierungsbericht: Bil

dungswesen

Der scheidende Ministerpräsident Zhu 

Rongji zog in seinem Regierungsbe

richt auf der X. Tagung des NVK 

vom 5. März 2003 Bilanz der Bil

dungsarbeit in der vergangenen Plan

periode und setzte die bildungspoliti

schen Schwerpunkte für die kommen

den Jahre.

Danach hat es im Bildungswesen in 

den vergangenen fünf Jahren deut

liche Fortschritte gegeben. Die Ab

deckungsrate der Gebiete, in denen die 

Bevölkerung die neunjährige Schul

pflicht eingeführt hat und in denen 

es keine jüngeren Analphabeten mehr 

gibt, hat sich von 65% im Jahre 

1997 auf 91% im Jahre 2002 er

höht. Die Sekundarstufe II ist wei

ter ausgebaut worden, vor allem aber 

hat sich seit 1999 die Zahl der Stu

dienplätze stark erhöht. Die Zulas

sungsrate bei den Aufnahmeprüfun

gen ist von 36% auf 59% angewach

sen. Im Jahre 2002 waren 16 Mio. 

Hochschulstudenten zu verzeichnen, 

2,3mal so viele wie 1997. Berufs

und Erwachsenenbildung, Sonderschu

len und Früherziehung erhalten zuneh

mende Aufmerksamkeit. Privatschu- 

len haben sich schnell entwickelt, und 

das Ziel umfassender Bildung (Qua- 

litätsbildung) ist mit Nachdruck ver

folgt worden. (Vgl. GMRB, 6. u. 

20.3.03, A 2)

Zhu Rongji forderte für das Bildungs

wesen weiterhin Priorität. Er setzte 

folgende Schwerpunkte:

• Steigerung der Investitionen ins 

Bildungswesen;

• Intensivierung der Reform des 

Bildungssystems;

• Verbesserung der Qualitätsbil

dung (suzhi jiaoyu im Sinne ei

ner umfassenden Bildung in mo

ralischer, intellektueller, sportli

cher und ästhetischer Hinsicht; 

der Begriff steht im Gegensatz 

zur Erlangung reinen Prüfungs

wissens);

• beschleunigter Ausbau jeder Art 

von Bildung auf allen Ebenen;

• Anhebung der Qualität des Un

terrichts;

• Verbesserung der Kontrolle der 

Schulpflicht auf dem Lande 

durch die Kreisverwaltungen;

• Verbesserung der Vergabe von 

Darlehen und Stipendien für 

Studenten;

• Stärkung der beruflichen Aus- 

und Weiterbildung;

• Standardisierung und aktive 

Unterstützung privater Bil

dungsinstitutionen;

• Nachwuchsförderung, insbeson

dere von akademisch gebildeten 

Fachleuten. (Vgl. GMRB, 6. u. 

20.3.03; BBC EF, 6.3.03)

Demnach wird es der Regierung in den 

kommenden Jahren darauf ankom

men, mehr staatliche Zuwendungen 

in das Bildungswesen zu lenken und 

private Bildungsinitiativen zur Ergän

zung des öffentlichen Schulsystems zu 

unterstützen. Sie wird vor allem da

rauf achten müssen, dass die Kreise ih

re Kontrollfunktion ernst nehmen und 

darauf achten, dass die für das Schul

wesen bestimmten Mittel auf den un

tersten Ebenen auch tatsächlich den 

Schulen zugute kommen. Ein weiterer 

wichtiger Punkt ist die Sicherung der 

Qualität im gesamten Bildungswesen. 

Dabei legt die Regierung vor allem 

auf die Ausbildung hochqualifizierter 

Fachleute Gewicht. Zu diesem Zweck 

wurde im Sommer 2002 das „Natio

nale Programm für die Jahre 2002- 

2005 zum Aufbau eines Kontingents 

von Fachleuten“ aufgelegt, -st-

17 Stand der Pflichtschulbil

dung

Die Einführung der neunjährigen 

Schulpflicht sollte bis zum Jahr 2000 

„im Wesentlichen“ erreicht sein. Die 

Regierung verkündet seitdem, dass 

dieses Ziel im Großen und Ganzen 

realisiert worden ist, räumt abei' ein, 

dass es auf dem Lande und vornehm

lich in den unterentwickelten ländli

chen Gebieten noch Defizite gibt. Des

halb gilt ihre besondere Aufmerksam

keit dem ländlichen Schulwesen. Im 

Juni 2001 veranstaltete sie eine na

tionale Konferenz über die Elementar

bildung, auf der ein Beschluss über 

die Elementarbildung gefasst wurde. 

In diesem Beschluss wurden u.a. Maß

nahmen zur besseren Kontrolle des 

ländlichen Schulwesens verfügt. So soll 

künftig die Kreisverwaltung die Kon

trolle über die Einführung der Schul

pflicht in den Dörfern und Gemeinden 

ausüben, namentlich über die Finan

zen, damit die für das Schulwesen be

stimmten Gelder nicht zweckentfrem

det verwendet werden und die Lehrer

gehälter gesichert sind.

Welche Fortschritte bis Ende 2002 zu 

verzeichnen sind, wurde in einem In

terview der Guangming-Zeitung mit 

einem Vertreter des Bildungsministe

riums dargelegt. Danach hatten bis 

Ende letzten Jahres 97% aller Krei

se die Kontrolle über die Gehälter des 

Schulpersonals und 93% aller Kreise 

die Kontrolle über das Bildungsper

sonal übernommen. Sie gewährleisten 

die rechtzeitige Auszahlung der Leh

rergehälter, die richtige Verwendung 

der Finanzmittel sowie den Bau neuer 

Schulen und die Sanierung baufälliger 

Schulgebäude in den Dörfern.

Viele Dörfer sind allerdings finanzi

ell nicht in der Lage, ihre Schulen al

lein zu betreiben. Hier kommt Hilfe 

von der Zentralregierung. Nach Aus

kunft des Ministeriumsvertreters hat 

die Regierung seit 2001 im Rahmen 

der Armutsbekämpfung und der Un

terstützung unterentwickelter Gebie

te in Mittel- und Westchina folgen

de Mittel für das Schulwesen in diesen 

Gebieten aufgewendet:

1. Jährlich 5 Mrd. Yuan zur Sicher

stellung der Lehrergehälter. Im Jahre 

2002 hatten 16 Provinzeinheiten kei

ne Rückstände bei den Lehrergehäl

tern mehr zu verzeichnen. Dies bedeu

tet, dass es in 15 Provinzeinheiten im

mer noch Kreise gibt, wo Lehrergehäl

ter ausstehen.

2. In den Jahren 2001 und 2002 insge

samt 3 Mrd. Yuan für die Sanierung 

baufälliger Schulen. Dadurch sank der 

Anteil baufälliger Schulen landesweit 

von 9,6% auf 7,6%.
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3. Für den Bau neuer Schulen wer

den zwischen 2001 und 2005 zur Auf

stockung der örtlichen Mittel für die

sen Zweck 5 Mrd. Yuan bereitgestellt. 

Bis Sept. 2002 konnten 1.102 Grund

schulen und 486 Mittelschulen der Se

kundarstufe I neu gebaut sowie 2.357 

Grundschulen und 1.330 Mittelschulen 

erweitert werden.

Ein weiterer Aspekt der Sicherstellung 

der Bildungshaushalte ist, dass die 

Provinzen den Anteil der Bildungsaus

gaben an den lokalen Haushalten fest

legen sollen. Ende 2002 hatten 16 Pro

vinzeinheiten diesen Anteil festgelegt. 

Was das Problem illegaler Schulge

bühren angeht, so erlässt die Zentral

regierung seit dem Jahr 2000 jedes 

Jahr ein Zirkular, in dem die örtli

chen Verwaltungen ermahnt werden, 

die Gebühren streng zu kontrollieren 

und deren Höhe festzulegen, damit il

legale Gebühren, die die Einführung 

der Schulpflicht gefährden, unterbun

den werden. Angestrebt wird ein Sys

tem mit einer einzigen Gebühr, wie es 

die Regierung 2001 verfügte. Außer

dem sollen die Gebühren durch öffent

liche Ankündigung transparenter ge

macht werden; ein entsprechendes Zir

kular wurde im Mai 2001 erlassen.

Die beiden grundlegenden Ziele im 

Bildungswesen, die Einführung der 

neunjährigen Schulpflicht und die Ab

schaffung des Analphabetentums, wa

ren Ende 2002 in 2.598 Einheiten auf 

Kreisebene realisiert, d.h. in Gebieten 

mit einer Bevölkerung von über 90%. 

Die Einschulungsrate betrug landes

weit 99,3% (0,7% mehr als 1997). Die 

Netto-Übergangsrate zur unteren Mit

telschule betrug 89,7%, 2,7% mehr als 

1997. (Vgl. GMRB, 3.3.03, A 3)

Bei einer Bewertung der Angaben ist 

zu berücksichtigen, dass die nationa

len Werte die großen regionalen Un

terschiede verdecken. Die hohen Ein

schulungs- und Übergangsraten sagen 

wenig aus, da die Zahl der Abbrecher 

nach wie vor sehr hoch ist. Schaut man 

sich die Lage in den einzelnen Provin

zen an, so ergab sich Ende 2000 fol

gendes Bild:

Die beiden grundlegenden Ziele sind in 

neun Provinzen erfüllt, nämlich in:

Beijing

Shanghai

Tianjin

Guangdong

Fujian

Jiangsu

Liaoning

Zhejiang

Shandong

Nahezu erfüllt sind sie in sieben Pro

vinzen, d.h. dort gibt es nur noch ganz 

wenige Problemkreise:

Hainan

Hebei

Heilongjiang

Henan

Hubei

Hunan

Jilin

Damit sind die Ziele in insgesamt 16 

Provinzen im Wesentlichen als erreicht 

zu betrachten.

Noch nicht flächendeckend sind sie 

in fünfzehn Provinzeinheiten verwirk

licht:

Anhui

Chongqing

Gansu

Guangxi

Guizhou

Innere Mongolei

Jiangxi

Ningxia

Qinghai

Shaanxi

Shanxi

Sichuan

Tibet

Xinjiang

Yunnan

(nach China Education Yearbook 

2001, Beijing 2001)

Zur letzten Gruppe zählen alle fünf 

autonomen Gebiete und mit Ausnah

me Anhuis durchweg Provinzen mit 

hohem Anteil an ethnischen Minder

heiten. -st-

18 Bestimmungen über chine

sisch-ausländische Koopera

tion im Schulwesen

Am 1. März hat der Staatsrat un

ter Ministerpräsident Zhu Rongji „Be

stimmungen der Volksrepublik China 

über die chinesisch-ausländische Ko

operation beim Betreiben von Schu

len“ erlassen. Die Bestimmungen tre

ten am 1. Sept. 2003 in Kraft. Sie 

sollen den Austausch und die Zu

sammenarbeit mit dem Ausland för

dern und zum Ausbau des Bildungs

wesens beitragen. Der Staat befürwor

tet die Zusammenarbeit mit dem Aus

land im Hochschulsektor und in der 

beruflichen Bildung. Bestimmte Berei

che, insbesondere der Pflichtschulsek

tor, aber auch militärische, polizeili

che und politische Bildung, sind aus

genommen. (Vgl. GMRB, 13.3.03)

Die Bestimmungen (der vollständige 

Wortlaut ist in GMRB, 24.3.03 ab

gedruckt) setzen sich aus acht Kapi

teln und 64 Artikeln zusammen. Im 

Einzelnen wird in Übereinstimmung 

mit dem Bildungsgesetz, dem Berufs

bildungsgesetz und dem Gesetz über 

die Förderung nichtstaatlicher Schu

len Folgendes festgelegt:

Kap. 1: Allgemeines. Die chinesisch

ausländische Kooperation im Bil

dungswesen soll hauptsächlich chine

sischen Bürgern zugute kommen (Art. 

2). China befürwortet chinesisch-aus

ländische Kooperation in Bezug auf 

den Hochschulsektor und die Berufs

bildung. Chinesische Hochschulen sol

len ermuntert werden, mit namhaf

ten ausländischen tertiären Bildungs

einrichtungen zu kooperieren (Art. 3). 

Solche Schulen genießen Vorzugspo

litik und können gemäß dem Ge

setz selbstständig Bildungs- und Un

terrichtsaktivitäten entfalten (Art. 4). 

Die chinesisch-ausländischen Schulen 

müssen sich nach dem chinesischen 

Recht richten, die Qualität des Un

terrichts muss gewährleistet sein (Art.

5) . Die Träger chinesisch-ausländi

scher Schulen können Schulen auf al

len Ebenen und jeden Typs errichten, 

aber sie dürfen nicht im Pflichtschul

bereich tätig werden und dürfen keine 

Bildungsinstitutionen für Militärwe

sen, Polizei oder Politik gründen (Art.

6) . Religiöse Organisationen, religiöse 

Institutionen und religiöses Lehrper

sonal dürfen in China keine Koope

ration in Bezug auf Schulaktivitäten 

durchführen. Auch dürfen chinesisch

ausländische Institutionen keine reli

giöse Bildung durchführen noch reli

giöse Aktivitäten entfalten (Art. 7). 

Für die Regelung, Koordinierung und 

Makrokontrolle der chinesisch-auslän

dischen Zusammenarbeit auf gesamt

staatlicher Ebene sind die Bildungs

abteilungen des Staatsrats zuständig. 

Die Bildungsabteilungen der Provin

zen sind für die schulische Zusammen

arbeit in ihrem jeweiligen Gebiet zu

ständig (Art. 8).
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In Kap. 2 geht es um die For

malitäten bei der Errichtung einer 

schulischen Kooperation. Die Schul

träger können ihre Investitionen in 

Form von Kapital, Sachen, Boden

nutzungsrechten und geistigen Eigen

tumsrechten einbringen. Letztere dür

fen in der Regel ein Drittel nicht 

überschreiten, außer wenn eine aus

ländische Bildungsinstitution von den 

chinesischen Behörden speziell zu ei

ner Kooperation eingeladen worden ist 

(Art. 10). Die Genehmigung für chi

nesisch-ausländische Hochschulen, die 

reguläre Studiengänge bis zum ers

ten Examen anbieten wollen, erteilen 

die Bildungsabteilungen der Zentral

regierung. Genehmigungen für Fach

hochschulen und für Hochschulbil

dung ohne reguläre Studiengänge er

teilen die Provinzbehörden, desglei

chen für reguläre Ausbildungsgän

ge auf Sekundarschulebene, für Bil

dungsangebote zur Unterstützung von 

Selbststudierenden, für Bildungsange

bote in den Bereichen Nachhilfeunter

richt und Vorschulerziehung sowie im 

Bereich der beruflich-technischen Aus

bildung (Art. 12).

Kap. 3: Organisation und Verwaltung. 

In den Leitungsgremien der Schule 

(Direktorat, Vorstand oder Verwal

tungsrat) muss die chinesische Seite 

mindestens mit der Hälfte der Mitglie

der vertreten sein. Die Führungspos

ten müssen paritätisch besetzt wer

den; stellt ein Schulträger den Di

rektor, dann muss die andere Seite 

den Vizedirektor stellen usw. (Art. 

21). Die Funktionen und Aufgaben der 

Leitungsgremien, die mindestens ein

mal pro Jahr zusammentreten müssen, 

sind in Art. 23 und 24 aufgeführt. Der 

Schulleiter oder Hauptverwaltungslei

ter muss die chinesische Staatsange

hörigkeit besitzen und seinen Wohn

sitz in China haben (Art. 25). Der 

ausländische Kooperationspartner soll 

von seiner eigenen Bildungsinstitution 

eine bestimmte Anzahl von Lehrern 

an die chinesisch-ausländische Schu

le in China schicken. Die ausländi

schen Lehrkräfte müssen die erfor

derliche Qualifikation und mindestens 

zwei Jahre Lehrerfahrung haben (Art. 

27).

Kap. 4 ist der Bildung und dem Unter

richt gewidmet. Die chinesisch-auslän

dischen Schulen sollen Curricula und 

Lehrmaterial einführen, die in China 

dringend gebraucht werden und in

ternational fortgeschritten sind. Die 

Curricula und das eingeführte Lehr

material müssen gemeldet und zu 

den Akten genommen werden. (Art.

30) Der Unterricht kann nach Be

darf in einer Fremdsprache abgehalten 

werden, aber grundsätzlich soll Chi

nesisch Unterrichtssprache sein (Art.

31) . Die Studenten, die eine chine

sisch-ausländische Hochschule in regu

lären Studiengängen bis zum ersten 

Examen aufnimmt, werden im staat

lichen Plan für Hochschulzulassungen 

geführt. Bei Studenten anderer Stu

diengänge an einer chinesisch-auslän

dischen Hochschule wird nach Maßga

be der betr. Provinzregierung verfah

ren. Bei der Zulassung ausländischer 

Studenten wird nach den betr. staat

lichen Bestimmungen verfahren. (Art.

32) Die Zeugnisse, Diplome und ver

liehenen akademischen Grade müssen 

den chinesischen Bestimmungen ent

sprechen. Werden Diplome und aka

demische Grade einer ausländischen 

Bildungsinstitution vergeben, so müs

sen sie den Diplomen und akademi

schen Graden des Sitzlandes der betr. 

ausländischen Institution entsprechen 

und müssen von dem betr. Land aner

kannt werden. Umgekehrt werden sie 

auch von China anerkannt. (Art. 34)

Kap. 5: Vermögen und Finanzen. Die 

chinesisch-ausländischen Schulen müs

sen ein den Gesetzen entsprechendes 

System der Finanz-, Haushalts- und 

Vermögensverwaltung und eine Rech

nungsführung gemäß den chinesischen 

Bestimmungen einrichten (Art. 36). 

Die Höhe des Studiengeldes muss den 

staatlichen Normen Chinas entspre

chen und öffentlich bekannt gemacht 

werden; das Studiengeld darf nicht 

ohne Genehmigung erhöht werden. 

Das Studiengeld und andere Ausgaben 

dürfen nur in RMB, nicht in Auslands

währung gezahlt werden. (Art. 38) Die 

Einnahmen müssen hauptsächlich für 

Bildungsaktivitäten und die Verbesse

rung der Schulbedingungen verwendet 

werden (Art. 39).

In Kap. 6 geht es um Einzelheiten bei 

Veränderung und Schließung einer chi

nesisch-ausländischen Schule, in Kap. 

7 um rechtliche Fragen.

In Kap. 8 (Anhang) heißt es, dass chi

nesisch-ausländische Schulen in Hong

kong, Macau und Taiwan entspre

chend den dort jeweils geltenden Be

stimmungen eingerichtet werden (Art.

59). Ausländische Bildungsinstitutio

nen, Organisationen und Einzelperso

nen dürfen in China allein keine Schu

len gründen, die in erster Linie chine

sische Bürger aufnehmen (Art. 62).

Seit den 1990er Jahren gibt es in 

China bereits eine ganze Reihe chi

nesisch-ausländischer Bildungsinstitu

tionen, z.B. das 1998 gegründete Chi

nesisch-Deutsche Hochschulkolleg an 

der Tongji-Universität in Shanghai. 

Die mit den bestehenden Einrichtun

gen dieser Art gemachten Erfahrungen 

sind in die Bestimmungen eingegan

gen. -st-

19 Privileg der Studentenaus

wahl für einige Universitä

ten

Das Bildungsministerium hat kürz

lich beschlossen, 22 Universitäten ver

suchsweise das Recht zuzugestehen, 

bei der Aufnahme neuer Studenten 

sich einen Teil der Studenten selbst 

auszuwählen. Normalerweise werden 

die Studienplätze zentral vergeben, 

und die Hochschulen haben keinen 

Einfluss darauf, welche Studenten sie 

bekommen. Mit der neuen Versuchs

regelung soll die Vergabe der Studi

enplätze flexibilisiert und den Univer

sitäten die Möglichkeit gegeben wer

den, sich exzellente Studenten selbst 

auswählen zu können. Die einheit

lichen Hochschulaufnahmeprüfungen 

und die zentrale Vergabe der Studi

enplätze stellen allerdings weiterhin 

den Hauptzugang zum Universitäts

studium dar. Denn, so ein Sprecher 

des Bildungsministeriums, der Anteil 

der Studienanfänger, den sich die Uni

versitäten selbst auswählen können, 

darf höchstens 5% der Gesamtzahl der 

an den Testuniversitäten nach dem 

Jahresplan aufgenommenen Studen

ten ausmachen.

Das Verfahren an den 22 Universitä

ten ist wie folgt geregelt:

1. Die Testuniversität stellt auf der 

Grundlage ihrer tatsächlichen Bedin

gungen einen Plan für die Auswahl 

und Aufnahme von Studenten auf, 

macht ihn zum Bestandteil ihrer Auf

nahmeregeln und gibt ihn öffentlich 

bekannt.

2. Die Absolventen der oberen Mittel

schule bewerben sich selbst und wer

den von ihrer Schule empfohlen. Die
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Mittelschule reicht der Testuniversität 

Nachweise über die moralische, intel

lektuelle, körperliche und ästhetische 

Entwicklung des betr. Schülers sowie 

Auszeichnungen und schriftliches Ma

terial ein.

3. Die Testuniversität setzt eine Ex

pertengruppe ein, die gemäß öffent

lich bekannt gemachten Kriterien und 

Prüfmethoden das Material der emp

fohlenen Schüler prüft und nach einem 

Interview und entsprechender Begut

achtung und Prüfung über die Kandi

daten entscheidet.

4. Die Liste der in den Prüfungen 

ausgewählten Kandidaten muss frist

gerecht den zuständigen Stellen der 

jeweiligen Provinz zur Aktennahme 

gemeldet und zugleich veröffentlicht 

werden.

5. Die ausgewählten Kandidaten müs

sen ausnahmslos auch an den staatli

chen Aufnahmeprüfungen teilnehmen.

6. Die Testuniversität nimmt anhand 

der vorausgegangenen Prüfung und 

der Ergebnisse der staatlichen Prü

fung bei den Kandidaten eine Gesamt

bewertung vor, wählt die Kandidaten 

selbst aus und nimmt sie auf.

7. Nach Abschluss des Aufnahmever

fahrens müssen die zuständigen Stel

len der jeweiligen Provinz die ausge

wählten Studienanfänger in ihren ei

genen Informationsforen und in Pres

semedien öffentlich bekannt machen.

8. Nimmt eine Testuniversität Kan

didaten mit besonderer künstlerischer 

oder sportlicher Begabung auf [diese 

Möglichkeit besteht für die Hochschu

len schon seit mehreren Jahren], müs

sen sie in dem Versuchsplan über die 

eigene Auswahl und Aufnahme von 

Kandidaten aufgeführt werden. Bei 

diesen Kandidaten ist nach den ent

sprechenden Bestimmungen des Bil

dungsministeriums zu verfahren.

Bei den 22 Universitäten, die das Pri

vileg erhalten haben, sich Studenten 

selbst auszuwählen, handelt es sich um 

die Folgenden:

- Universität Beijing

- Chinesische Volksuniversität (Bei

jing)

- Qinghua-Universität (Beijing)

- Pädagogische Universität Beijing

- Chinesische Universität für Politik 

und Recht (Beijing)

- Fudan-Universität (Shanghai)

- Tongji-Universität (Shanghai)

- Jiaotong-Universität Shanghai

- Ostchinesische Universität für 

Natur- und Ingenieurwissenschaf

ten (Shanghai)

- Ostchinesische Pädagogische Uni

versität (Shanghai)

- Universität Nanjing

- Südost-Universität (Nanjing)

- Luft- und Raumfahrtuniversität 

Nanjing

- Nanjinger Universität für Natur- 

und Ingenieurwissenschaften

- Fluss- und Meeres-Universität 

(Jiangsu)

- Chinesische Pharmakologische 

Universität (Nanjing)

- Landwirtschaftsuniversität

Nanjing

- Universität Zhejiang (Hangzhou)

- Chinesische Universität für Natur

wissenschaften und Technik (He

fei)

- Zentralchinesische Universität für 

Naturwissenschaften und Technik 

(Wuhan)

- Zhongshan-Universität (Guang

zhou)

- Universität Chongqing (Vgl. GM- 

RB, 19.3.03, A 4)

Alle diese Universitäten sind Schwer

punktuniversitäten, d.h. sie zählen zu 

den Besten des Landes und haben da

mit auch die besten Voraussetzungen, 

Spitzenkräfte auszubilden. Sie wissen 

genau, auf welchen Gebieten ihre Stär

ken liegen und wo sie Nachwuchs aus

bilden wollen. Die Maßnahme kommt 

insofern der gezielten Ausbildung aka

demischer Spitzenkräfte entgegen, wie 

sie die Regierung mit ihrem im Som

mer 2002 aufgelegten Programm zum 

Aufbau eines Kontingents von Fach

leuten verfolgt. Außerdem wird die 

Autonomie der Hochschulen gestärkt. 

Man kann davon ausgehen, dass die 

Tendenz dahin gehen wird, den Uni

versitäten generell mehr Mitsprache- 

recht bei der Auswahl der Studenten 

zu gewähren, -st-

20 SARS: Mängel im chinesi

schen Gesundheitswesen

Während sich die Lungenepidemie 

SARS (Severe Acute Respiratory Syn

drome), die in der südchinesischen 

Provinz Guangdong zuerst auftrat, 

mit großer Geschwindigkeit weltweit 

verbreitet, wurde in ausländischen 

Medien Kritik an der chinesischen In

formationspolitik und der Art und 

Weise, wie China mit der Krankheit 

umgeht, laut. Tatsache ist, dass Mitte 

November 2002 in Foshan/Guangdong 

die ersten Fälle der Krankheit auftra

ten. Sie wurden als normale Lungen

entzündung behandelt und nicht an 

die höheren Instanzen gemeldet. An

fang Dezember 2002 brach die Krank

heit in Heyuan/Guangdong aus. Die 

Fälle wurden zwar von einer Dele

gation der höheren Verwaltungsebene 

untersucht, aber es wurden keine In

formationen an die Gesundheitsämter 

der Provinz Guangdong weitergege

ben, obwohl bereits damals klar war, 

dass die Krankheit hoch ansteckend 

ist.

Im Januar 2003 breitete sich die 

unbekannte Krankheit, die zunächst 

als „atypische Lungenentzündung“ be

zeichnet wurde, in Guangdong weiter 

aus. Doch erst am 11. Februar gab 

die Provinzregierung auf ihrer ersten 

Pressekonferenz zu dem Thema öffent

lich bekannt, dass in China 305 Perso

nen erkrankt und fünf gestorben sei

en. Ein Drittel der Erkrankten, so hieß 

es, sei medizinisches Personal. Gleich

zeitig wurde mitgeteilt, dass man die 

Krankheit unter Kontrolle habe.

Wie sich schon bald herausstellen 

sollte, war dies eine fatale Fehlin

formation. Während in der chinesi

schen Bevölkerung Warnungen vor der 

Ansteckungsgefahr über Internet und 

Mobiltelefon kursierten, hüllten sich 

die offiziellen Stellen weiter in Schwei

gen. Zugleich breitete sich die Epi

demie in benachbarten Gebieten wie 

Hongkong, Vietnam und Singapur, 

aber auch in Kanada aus. Erst am 10. 

März jedoch, also vier Monate nach 

Ausbruch der mysteriösen Krankheit, 

wandte sich die chinesische Zentral

regierung offiziell an die Weltgesund

heitsorganisation (WHO) und bat um 

Hilfe bei der Identifizierung der Ursa

che für die Seuche.

Nach Vorverhandlungen im Februar 

zwischen Vertretern der WHO und 

dem chinesischen Gesundheitsministe

rium konnte in der letzten Märzwo

che ein fünfköpfiges internationales 

Expertenteam der WHO in Beijing 

mit Vertretern des chinesischen Ge

sundheitsministeriums sprechen. Da

bei versicherte Gesundheitsminister
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Zhang Wenkang, dass China bereit 

sei, aktiv mit der WHO zusammen

zuarbeiten. Doch den WHO-Exper

ten wurde zunächst nicht gestattet, 

zwecks Ursachenfindung nach Guang

dong zu reisen. Erst am 3. April konn

te das Team die Lage in Guangdong 

selbst inspizieren, mit Krankenhaus

und Laborpersonal sprechen und die 

Kontrollmaßnahmen überprüfen.

Während das chinesische Gesund

heitsministerium noch am 19. März 

behauptete, man habe die Krankheit 

effektiv unter Kontrolle, griff die Epi

demie immer weiter um sich. Ende 

Februar waren allein in Guangzhou 

680 Fälle der atypischen Lungenent

zündung diagnostiziert worden, in der 

gesamten Provinz Guangdong waren 

es bereits 792 Erkrankungen und 31 

Todesfälle. Zahlen über Erkrankun

gen in ganz China wurden auch im 

März nicht veröffentlicht, wahrschein

lich hatte sie das Gesundheitsministe

rium nicht, wie ein WHO-Vertreter 

vermutete. Bekannt wurde lediglich, 

dass die Erkrankung in Beijing und 

Shanxi aufgetreten war. Außerhalb 

Festlandchinas breitete sich das Vi

rus immer schneller aus; am schlimms

ten betroffen war Hongkong, wo am 

25. März 286 Fälle mit zehn Todesfäl

len registriert wurden; Taiwan melde

te Ende März zehn Fälle; in Singapur, 

Vietnam, Kanada und Europa wurden 

ebenfalls immer mehr Fälle bekannt.

In allen diesen Ländern und Gebie

ten waren die Behörden und die Öf

fentlichkeit aufgrund der chinesischen 

Verschleierungspolitik erst ab Mitte 

März auf die Krankheit aufmerksam 

geworden. Auch in der Vergangen

heit war immer wieder zu beobach

ten, dass es zu Chinas Informations

politik gehört, Krisen oder Probleme 

zunächst totzuschweigen. Dies war bei 

mehr als einer Katastrophe so, dies 

war auch bei der Verbreitung von AI

DS in China so. Im Falle der Lungen

krankheit ist es unverständlich, dass 

die chinesischen Behörden so lange 

gewartet haben, bis sie das Ausmaß 

der Krankheit bekannt machten, denn 

schließlich ging es um den Gesund

heitsschutz der Bevölkerung und nicht 

um eine politische Frage. Besonders 

in Hongkong ist die Bevölkerung er

bost über die lange Verheimlichung 

der Krankheit durch die festlandchi

nesischen Behörden. Auf diese Wei

se wurden die Hongkonger Gesund

heitsbehörden über das wahre Aus

maß der Seuche getäuscht und konn

ten nicht rechtzeitig Präventivmaß

nahmen ergreifen. So verstrichen kost

bare vier Monate, in denen man sich 

hätte vorbereiten können. Auch Tai

wan übt scharfe Kritik an der Wei

gerung der VR China, Taiwan über 

die Krankheit zu informieren. Bei Tai

wan kommt erschwerend hinzu, dass 

die WHO nicht mit dem Inselstaat ko

operiert, weil die VR China Taiwans 

Mitgliedschaft blockiert. Ende März 

schließlich erklärte sich Beijing bereit, 

mit Taiwan Informationen auszutau

schen.

Man kann den festlandchinesischen 

Behörden zugute halten, dass es bei 

Ausbruch der Krankheit sicherlich 

schwierig war, den Ernst der Lage 

zu erkennen. Die Ärzte behandelten 

die Krankheit denn auch zunächst 

wie normale Lungenentzündung. Auch 

war lange nicht klar, ob ein Zusam

menhang mit den in Hongkong auf

tretenden Fällen gegeben war. Noch 

am 24. März, kurz nach Eintreffen des 

WHO-Teams in Beijing, gab es nach 

Mitteilung eines WHO-Experten kei

nen Nachweis für einen Zusammen

hang zwischen der „atypischen Lun

genentzündung“ in Guangdong und 

dem in Hongkong und anderen asia

tischen Gegenden sowie in Europa 

und Nordamerika sich ausbreitenden 

SARS. Erst am 28. März war sich die 

WHO sicher, dass SARS seinen Ur

sprung in China hat; sie erklärte Chi

na umgehend zu einem Gebiet, in dem 

SARS grassiert. Erst von diesem Zeit

punkt an wurde die Krankheit in der 

VR China als SARS und nicht mehr 

als „atypische Lungenentzündung“ be

zeichnet. Als Erklärung für das Ver

halten der chinesischen Behörden mag 

auch gelten, dass man die Bevölke

rung nicht beunruhigen und keine Pa

nik verursachen wollte.

Dies alles rechtfertigt das chinesische 

Vorgehen jedoch keineswegs. Spätes

tens Anfang des Jahres, als sich die 

Todesfälle häuften und die Erkran

kungen schon in die Hunderte gin

gen, hätte China die WHO anrufen 

müssen. Stattdessen hat es drei Mo

nate gewartet, ehe die Öffentlichkeit 

Einzelheiten erfuhr, wobei die Seu

che jedoch verharmlost wurde. Hätte 

China die WHO und die Öffentlich

keit eher informiert, hätte die weltwei

te Ausbreitung der Krankheit wahr

scheinlich verhindert werden können. 

Dann hätten die benachbarten Ge

biete, vor allem Hongkong, schneller 

reagieren und wirkungsvolle Präventi

on betreiben können. Chinas Verhal

ten kann nicht allein mit Unwissenheit 

entschuldigt werden. Es gibt Berich

te, dass Reporter der staatlich kontrol

lierten Zeitungen Instruktionen hat

ten, keine selbstständige Berichter

stattung über die Krankheit zu veröf

fentlichen, sondern sich an die regie

rungsamtlichen Mitteilungen zu hal

ten. Außerdem sollten die Berichte 

nicht auf der Titelseite erscheinen und 

kurz gehalten werden. Das staatliche 

Fernsehen soll die Krankheit angeblich 

vollständig ignoriert haben.

Erst als das WHO-Team in Beijing 

weilte, erklärte sich das chinesische 

Gesundheitsministerium zur Zusam

menarbeit mit der WHO bereit und 

versprach, täglich neue SARS-Fälle 

auf Provinzbasis zu melden sowie sein 

landesweites Überwachungssystem zu 

verbessern. Doch gerade hier scheint 

es in der Gesundheitspolitik zu ha

pern. Die Mängel des chinesischen 

Melde- und Kontrollwesens sind be

kannt, sie beeinträchtigen auch die Ge

sundheitspolitik. Teils aus Nachlässig

keit, teils um nicht unangenehm auf

zufallen, kommen die lokalen Verwal- 

tungsämter häufig nicht ihrer Melde

pflicht nach. Bürokratismus und man

gelnde Koordination behindern eine 

schnelle und wirksame Eingrenzung 

der Seuche ebenso wie die fehlen

de Aufklärung der Bevölkerung über 

Schutzmaßnahmen. (Vgl. WSJ, 18.,

27., 28., 31.3.03; XNA, 19.,20., 22.,

25., 27., 28., 30.3.03; BBC PF, 26. u. 

27.3.03.) -st-

Außenwirtschaft

21 Folgen des Irak-Krieges für 

die chinesische Wirtschaft

Chinesische Wissenschaftler schätzen 

die Auswirkungen des Irak-Krieges 

sehr unterschiedlich ein. Während ei

nige den Krieg als regionalen Kon

flikt ohne größere Folgen für China be

trachten, befürchten andere mittelfris

tig negative Auswirkungen für die chi

nesische Wirtschaftsentwicklung. Die




